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Restorative Justice und Täter-Opfer-Ausgleich  
in Deutschland 
– zwischen lästiger Pflicht und sozialintegrativem Potential

Frank Winter, Eduard Matt

Der Beitrag zeigt die Möglichkeiten von 
Konfliktschlichtung und Tatfolgenausgleich 
als Maßnahmen einer restorative justice und 
diskutiert, wie unsere an rechtsstaatlichen 
Werten ausgerichtete Gemeinschaft (com-
munity1) mit Taten, Tätern, Opfern und 
einschneidenden, schlimmstenfalls trauma-
tisierenden Situationen human umgehen 
könnte. Im Focus stehen die Idee einer wie-
derherstellenden „heilenden“ Praxis des zur 
strafenden Sanktion alternativen Umgangs 
mit Straftaten und die Frage, welche Hinde-
rungsgründe derzeit noch immer bestehen, 
solche Praxis in Deutschland in größerem 
Umfang zur Anwendung zu bringen.

Grundlage bestehender restorative justice-
Verfahren ist die Perspektive der Restitu-

tion, des anhaltenden und wiedergutma-
chenden Ausgleichs zwischen Täter, Opfer 
und Gemeinschaft. Explizite Zielsetzung der 
Verfahren ist die soziale Reintegration von 
Geschädigten und Beschuldigten. Notwen-
dige Elemente solcher Reintegration sind 
für die Beteiligten die Auseinandersetzung 
mit dem Tatgeschehen und den Tatfolgen. 
Diese Auseinandersetzung geschieht für die 
Beteiligten freiwillig und aus der jeweils in-
dividuellen Perspektive. Sie geschieht durch 
Perspektivenverschränkung, also durch 
den Austausch individueller Sichtweisen. 
Für das Opfer gilt es, die mit der Tat ein-
hergehenden Erfahrungen von Kontrollver-
lust, Verlust an Sinngebung und Verlust des 
Glaubens an eine geordnete Welt zu bewäl-
tigen (Gehm 1998). Für den Täter steht am 

Ende die Verantwortungsübernahme für das 
Tatgeschehen. Diese impliziert die Erbrin-
gung von Leistungen einer angemessenen 
Wiedergutmachung gegenüber dem Opfer. 
Ist kein personifiziertes Opfer vorhanden, 
wird die Wiedergutmachungsleistung gegen-
über der Gemeinschaft z.B. durch die Ablei-
stung einer gemeinnützigen Arbeit erbracht.

Die Gemeinschaft – wenn sie nicht selbst 
Opfer wurde - muss einerseits den Prozess 
der Herstellung des sozialen Friedens zwi-
schen Opfer und Täter begleiten, anderer-
seits muss sie beiden einen haltenden Rah-
men bieten. Die Wiedereingliederung der 
Opfer und derjenigen Täter, die ihre Schä-
den wieder gutgemacht haben, ist durch die 
Gemeinschaft zu gewährleisten. Die grund-
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und ihren eigenen Verletzungen ermöglicht 
werden.

TOA bleibt aber ein informelles Verfahren, 
für dessen Ausführung es keine gesetzlich 
vorgeschriebenen Regeln gibt (Michaelis 
2005). Es macht kaum einen Unterschied, 
ob TOA mit Erwachsenen oder Jugend-
lichen durchgeführt wird, wenngleich seine 
Intention im Jugendbereich durch den dort 
vorherrschenden Erziehungsgedanken eine 
andere ist. Bei Minderjährigen müssen Sor-
geberechtigte einbezogen werden. Grund-
voraussetzung für die Durchführung eines 
TOA ist, dass eine TOA-Einrichtung von 
einem Konfliktfall erfährt. Für die Fallzu-
weisung soll ein ausermittelter Sachverhalt, 
ein Geständnis oder das grobe Einräumen 
von Mitverantwortung des Beschuldigten 
für die Tat vorliegen. Bagatelldelikte, die 
ohne weitere Reaktion eingestellt würden, 
sind grundsätzlich vom TOA ausgenom-
men. Deliktsbegrenzungen werden nicht 
vorgenommen.5

Soweit die Theorie – in der Praxis hat sich 
der TOA gleichwohl nicht in wirklich über-
zeugendem Umfang durchsetzen können. 

2.	 Grundüberlegungen zum Umgang 
mit Disorder, Delinquenz und 
Kriminalität

Straftaten machen bestürzt, ohnmächtig, 
wütend, traurig und lösen auch bei Nicht 
direkt Betroffenen vielerlei heftige Gefühle 
aus. Es unterscheidet sich rigoros, ob man 
mit professioneller Distanz über z.B. Fahr-
raddiebstähle reflektiert, sie als Staatsan-
walt verfolgt, als Richter über sie richtet 
oder ob einem das eigene Fahrrad gestohlen 
wird. Die Bestürzung des Opfers über sein 
ohnmächtiges Ausgeliefertsein gegenüber 
Straftat und Täter muss die Gemeinschaft 
nachträglich halten, nicht nur aushalten. 
Sie muss Geschädigten helfen, das Gesche-
hene zu bewältigen. Dies geschieht einerseits 
durch den Akt der Strafanzeige und den 
Prozess der anschließenden Strafverfolgung 
inklusive (symbolischer) Anerkennung, dass 
dem Opfer Unrecht widerfahren ist, und an-
dererseits durch vielfältige Hilfe- und Unter-
stützungsangebote inner- und außerhalb der 
Maßnahmen der Strafverfolgung.6

Gleichzeitig muss die Gemeinschaft dem 
Täter einen Grenzen setzenden verlässlichen 
Rahmen bieten und gewährleisten, dass 
auch Täter nicht ausgeschlossen werden. 
Gesellschaftlicher Ausschluss begünstigt die 
Bildung von für die Gemeinschaft proble-
matischen Submilieus und fördert Prozesse 

von Stigmatisierung, Kriminalisierung, Se-
gregation und Entsolidarisierung. 

Nachdem Norm und Gesetz nachdrücklich 
verdeutlicht wurden, müssen ebenso Täter 
im haltenden Rahmen der Gemeinschaft 
bleiben dürfen und die Chance erhalten, 
sich als nützliche Individuen innerhalb die-
ses Rahmens zu bewähren. Es muss ihnen 
die Möglichkeit der Erbringung von Wie-
dergutmachungsleistungen gewährt wer-
den. Nehmen sie diese Chance wahr, hat der 
Strafanspruch des Staates zurückzutreten, 
sobald sozialer Friede und soziale Ordnung 
wieder hergestellt sind. 

Für das Opfer ist die Tatbewältigung von 
besonderer Bedeutung. Betroffen von der 
Gefahr sozialer Isolierung, psychosozialen 
Beeinträchtigungen und folglich längerfri-
stigen Schädigungen ist eine Aufarbeitung 
des Tatgeschehens fast immer sinnvoll, oft 
notwendig. Von besonderer Wichtigkeit sind 
für Opfer die Reaktionen seines sozialen 
Umfeldes und der community. Tendenzen 
von Bagatellisierung oder gar Ignorierung 
eines eventuellen persönlichen Rückzugs des 
Opfers, schlimmstenfalls sogar Stigmatisie-
rung oder Diskriminierung des Opfers sind 
zu vermeiden und stattdessen angemessene 
Reaktions- und Unterstützungsformen zu 
seiner raschen Reintegration zu entwickeln 
und vorzuhalten. 

Jede Nicht-Bewältigung eines Tatgeschehens 
ist für die psychische und soziale Integrati-
on der Täter und Opfer negativ. Sie belastet 
mit hoher Wahrscheinlichkeit die Gemein-
schaft auch zukünftig sowohl materiell wie 
immateriell durch direkte und indirekte Fol-
getaten7 und -kosten. Die möglichst gelun-
gene Aufarbeitung von Tatgeschehen und 
Tatursachen erweist sich als wohl einzige 
verlässliche Möglichkeit, mit der Vergan-
genheit bewältigend abzuschließen und sich 
der Zukunft zuzuwenden. Solche psychi-
schen Integrationsprozesse lassen sich daher 
als „heilend“ (Winter 2004) bezeichnen. Die 
wichtigsten Effekte solch heilender Gerech-
tigkeit beim Täter sind: 

n	 die konstruktive Bewältigung der Tat 

n	 die Verhinderung oder Minimierung von 
Neutralisierungstendenzen 

n	 Vermeidung innerer Immigration 

n	 die Schaffung von Möglichkeiten zu kon-
kreten Ausgleichshandlungen

n	 Ermöglichung von finanzieller Entschä-
digung durch gemeinnützige Arbeitslei-

legende Bereitschaft, sich mit der Situation 
von Opfern auseinanderzusetzen, sie nicht 
zu ignorieren, sondern zu unterstützen, 
muss dafür gegeben sein. Ebenso ist die Be-
reitschaft der Gemeinschaft gefordert, ehe-
malige Straftäter wieder aufzunehmen. Die 
Gemeinschaft hilft also im Rahmen der re-
storative justice-Verfahren mit jeweils sehr 
unterschiedlichen zur Verfügung gestellten 
Ressourcen, schwere Situationen zu überste-
hen und - mit aller dazu notwendigen Zeit 
– sie hoffentlich zu bewältigen. 

Die Praxis der restorative justice in Deutsch-
land ist sehr heterogen. Sie reicht von einer 
Minimalerfüllung gesetzlichen Aufgaben im 
Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs (TOA) 
bis hin zu innovativen und gemeinschafts-
bezogenen Ansätzen und Projekten. Im Fol-
genden sollen einige Grundannahmen und 
die empirische Umsetzung, vor allem am 
Beispiel der Stadt Bremen dargelegt werden. 

1.	 Tatfolgenausgleich – in 
Deutschland „Täter-Opfer-
Ausgleich“ 

Seit etlichen Jahren wird in Deutschland 
der TOA als Teil einer restorative justice 
betrachtet.2 TOA – besser wie in Österreich 
„außergerichtlicher Tatausgleich“ benannt - 
ist eine hierzulande nicht mehr ganz junge 
Form des Umgangs mit gravierenden Kon-
flikten und Straftaten. Gleichwohl gibt es 
nach dem Gründungsboom von TOA-Ein-
richtungen in den 90er Jahren zuletzt mehr 
Stagnation als Ausweitung.3

Als das Instrument TOA in das Jugendstraf-
recht und das allgemeine Strafrecht Eingang 
fand, geschah dies zur weiteren Stärkung 
der Belange von Geschädigten. Der TOA 
sollte, verglichen mit traditionellen, eher 
punitiv orientierten strafrechtlichen Sankti-
onen, zusätzliche Alternativen einer restitu-
tiven Gerechtigkeit im Sinne der Opferinte-
ressen schaffen (z.B. Sessar 1989).

Der TOA hat es normalerweise mit Verge-
hen und Verbrechen zu tun, die noch im vor-
gerichtlichen Raum oder ergänzend zu ge-
richtlichen Verfahren behandelt werden.4 Er 
strebt an, durch intensive Bearbeitung des 
Fallgeschehens es Opfern zu ermöglichen, 
die vom Täter verletzte körperliche und 
seelische Integrität und insofern das Gefühl 
von Rechtssicherheit und „innerer Sicher-
heit“ wiederherzustellen. Ziel ist die o.g. 
Berücksichtigung der Opferinteressen im 
Strafverfahren. Gleichzeitig soll Tätern ein 
anderer Umgang mit ihrer (Tat-)Geschichte 
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stungen im Rahmen eines Opfer- oder 
Arbeitsfonds

n	 Unterstützung zur Bewältigung von 
Schuld 

n	 Förderung des Vertrauens in eigene kon-
struktive Fähigkeiten.

n	 Unterstützung bei der psychischen Inte-
gration 

n	 die daraus folgende soziale Stärkung 
beugt gleichzeitig sozialer Ausgrenzung 
vor.

Ziele heilender Gerechtigkeit betreffen also 
individuelle und soziale Dimensionen. Mit 
Betonung ihrer interaktionistischen und in-
terpersonalen Wirkung werden sie zu Zielen 
einer Sozialen Mediation (Winter 2003):

n	 Stärkung der sozialen Beteiligung und 
Verantwortung der Bewohner eines 
Quartiers.

n	 Stärkung von Sicherheitsgefühl und Kon-
taktfähigkeit der community.

n	 Stärkung von Interaktion, Integration 
und sozialer Kontrolle.

n	 Erweiterung des Verhaltensrepertoires 
und der Konfliktlösungspotentiale der 
Bürger.

n	 Normenverdeutlichung durch rasche 
Reaktion auf destruktive Durchbrüche, 
Dissozialität oder Delinquenz.

n	 Abbau von Fremden- und Kriminalitäts-
angst.

n	 Etablierung einer Kultur konstruktiver 
Konfliktlösestrategien 

n	 sowie Minderung von Kriminalisierungs-
effekten und Stigmatisierungen.

Eine Fallvignette soll die Praxis der Sozialen 
Mediation veranschaulichen:

„In einem Freibad agiert eine Gruppe (…) Ju-
gendlicher aggressive Durchbrüche, bedroht und 
belästigt Gäste, verübt Diebstähle und Zerstö-
rungen. Es folgen etliche Strafanzeigen, die nichts 
am Verhalten der Gruppe ändern. Schließlich 
werden die Jugendlichen ganz aus dem Bad ver-
wiesen. Sie beginnen jetzt außerhalb des Bades, 
Gäste zu bedrängen, sie vom Besuch des Freibads 
abzubringen, bedrohen andere, die in das Freibad 
wollen und begehen räuberische Erpressungen 
im Umfeld des Bads. Erteilte Platzverbote wer-
den nicht befolgt, dafür dringen die Jugendlichen 
nachts in das Freibadgelände ein und begehen er-
hebliche Zerstörungen am Zaun und Gebäuden. 
Schließlich wird die Schlichtungsstelle im Quar-
tier im Rahmen eines „Runden Tisches“ beauf-
tragt, den Fall zu bearbeiten. Die Regelung, die 
abschließend gefunden wird, beinhaltet, dass die 
Jugendlichen, die sich zuvor in diversen Gesprä-
chen bei unterschiedlichen persönlichen Geschä-

digten und Institutionsvertretern für ihr Verhal-
ten entschuldigt hatten, während der Öffnungs-
zeiten des Bades in unterschiedlichen Funktionen 
Verantwortung für den Badebetrieb übernehmen. 
Dies wird einerseits als Wiedergutmachungslei-
stung der Jugendlichen zur Behebung der entstan-
denen Schäden verstanden, andererseits ermögli-
cht es ihnen, fortan in einer neuen Rolle sich im 
Freibad aufzuhalten, drittens erkennt die Ge-
meinschaft des Quartiers, dass die Jugendlichen 
Verantwortung für ihre Taten übernommen ha-
ben und sich integrieren wollen. Der Bademeister 
des Freibads, der schon während der konflikt-
trächtigen Phase bemüht war, regulierend auf die 
Gruppe einzuwirken, wird zum verantwortlichen 
Erwachsenen vor Ort, der den Jugendlichen Auf-
gaben zuteilt, sie begrenzt und kontrolliert und – 
wenn er mit dem Verhalten der Gruppe zufrieden 
war – sie zur weiteren Integration in Heizungs-, 
Filter- oder sonstige technischen Anlagen mit-
nimmt und ihnen das Unsichtbare des Freibades 
nahe bringt. Vorfälle im und vor dem Freibad 
durch diese Gruppe blieben daraufhin aus“ (Win-
ter 2008, S. 491f).

Soziale Mediation hat Auswirkungen auf 
den Umgang mit Disorder, Delinquenz und 
Kriminalität. Problemlagen können früh be-
arbeitet werden, ehe sie zu weiterer Straffäl-
ligkeit führen. Es ändert sch das Anzeigever-
halten der Bewohnerinnen und Bewohner 
von Brennpunktquartieren und damit das 
in den polizeilichen Kriminalstatistiken ge-
messene Kriminalitätsaufkommen. Sinken 
die Tatverdächtigenbelastungsziffern eines 
Quartiers und geraten seine PKS-Daten aus 
dem (medialen) Blickfeld, verbessert sich 
das Quartiers-Image: Segregationsentwick-
lungen können aufgehalten und Identifikati-
onen der Bewohnerinnen und Bewohner mit 
ihrem Quartier gestärkt werden.

Mit verstärktem Einbezug der communi-
ty kommen Überlegungen in die Diskus-
sion um soziale Reintegration, die bisher 
in Deutschland vor allem im Diskurs um 
kommunale Kriminalprävention und um 
einen sozialräumlichen Ansatz geführt wor-
den sind8: Zustand, Aussehen und Image 
eines Stadtteils werden durch Straffälligkeit 
geprägt (broken windows, Graffiti, Beset-
zung öffentlicher Plätze; häusliche Gewalt 
u.v.m.). 

Weiterhin ist bekannt, dass sich Straffällig-
keit ebenso wenig wie die Rückkehrerpopu-
lation aus dem Gefängnis gleichmäßig über 
eine Stadt verteilen. Wir finden sie gehäuft 
in marginalisierten Stadtteilen. Es sind gera-
de die der Straffälligkeit zugrunde liegende 
Problemlagen, also spezifische Situationen 
von Straffälligen, wie soziale Exklusion, 
schlechte schulische und berufliche Qualifi-
kationen, Drogenkonsum, Wohnungssitu-
ation u.a., deren Bearbeitung quartiersnah 
und durch die community selbst erfolgt. Vor 

Ort entstehen Ärgernisse und Konflikte und 
vor Ort ist die entsprechende Wiedereinglie-
derungsarbeit zu leisten.9 In diesem Ansatz 
wird auf eine Verbesserung der Koopera-
tionen der betroffenen unterschiedlichen 
Institutionen gesetzt, ebenso aber auch auf 
Stadtteilarbeit, konsequentere Betreuung 
und besseren Einbezug der Nachbarschaft. 
Hierbei sind zwei Aspekte von besonderer 
Bedeutung: Zum einen die Kooperation 
unterschiedlicher Ressorts (Justiz, Arbeit, 
Soziales, Bildung, Gesundheit, Bau u.a.) 
mit anderen Institutionen, und zum ande-
ren ein stärkerer Einbezug der Akteure des 
Stadtteils wie Bildungs- und Beschäftigungs-
träger, Freie Straffälligenhilfe, Institutionen 
der Zivilgesellschaft (local community). 
Straffällige bewegen sich über verschiedene 
Zuständigkeiten und Institutionen hinweg; 
es gilt, Hilfesysteme besser zu koordinieren 
und zu gestalten (Übergangsmanagement, 
Matt 2010). 

Mit der lokalen Vernetzung stellen sich fer-
ner die Fragen: Wo und wie ist Justiz in die 
Prozesse eingebunden? Inwieweit wird Ju-
stiz als Recht und Gerechtigkeit schaffend 
in der Gemeinschaft erlebt? Wie kann Ver-
trauen in Recht und Gerechtigkeit gestärkt 
oder hergestellt werden? Solche gemeinde-
nahe Justiz unter Beteiligung aller Akteure 
wird im englischen Sprachraum community 
justice genannt. 

Die Perspektive, Straffälligkeit als Gemein-
schaftsaufgabe anzuerkennen, führt zu 
quartierbezogener Kriminalpolitik. Diese 
setzt zwar auf der einen Seite deutlich auf 
Normverdeutlichung und Ablehnung von 
Straffälligkeit, verlangt aber auf der anderen 
Seite eher Wiedergutmachung und sozialen 
Ausgleich als der Repression (z.B. gemein-
nützige Arbeit im Quartier) ein Stück weit 
wieder gutmachen kann (Bazemore, Stinch-
comb 2004; Vanfraechen 2007). Mit dem 
TOA und anderen Verfahren der restorative 
justice stehen hierzulande seit langem ent-
sprechende Bearbeitungsmöglichkeiten zur 
Verfügung; in Bremen seit 1990:

3.	 Restorative justice in Bremen

Die Einrichtung Täter-Opfer-Ausgleich Bre-
men e.V. besteht seit 1988. Seit 1990 wer-
den dort vielerlei Konzepte einer gemeinde-
nahen, an den Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt ausgerichtete Kon-
fliktbearbeitungsmodelle entwickelt und 
umgesetzt.10 Ziel dieser Konzeptionen ist 
es, den in Deutschland zu sehr im Strafrecht 
verwurzelten TOA in weiten Bereichen von 
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interpretieren den ihnen vom Gesetzgeber 
gewährten „Ermessensspielraum“ so, dass 
überhaupt keine TOA-Zuweisung erfolgte. 

Es besteht kein Zusammenhang zwischen 
Beschäftigungsdauer und Zuweisungs-
zahlen, doch unter den kaum TOA-zuwei-
senden Staatsanwälten finden sich mehr Per-
sonen mit langer Beschäftigungsdauer. 

Um keine Missverständnisse aufkommen 
zu lassen: Es gibt keine erkennbaren oder 
durch Mutmaßungen nachvollziehbaren 
Gründe, warum in allen Fällen, in denen 
der Nachname des ältesten Beschuldigten 
mit „K“ beginnt, die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein TOA-Versuch angeregt wird, zu 
bestimmten Zeiten 10fach höher sein kann 
als für alle entsprechenden Akten mit an-
derem Anfangsbuchstaben. Oder dass ein 
Beschuldigter „B“ hoffen muss, dass der für 
ihn zuständige Dezernent wegen Urlaubs 
oder Krankheit vertreten wird, damit er und 
sein Geschädigter die Möglichkeit zu einem 
TOA-Versuch erhalten. Es kann aber nicht 

sungsunterschiede, die der Gesetzgeber so 
nicht vorgesehen hat. Betrachten wir eine 
Abteilung stellvertretend:

In der hier untersuchten Abteilung arbei-
ten jeweils sechs bis acht DezernentInnen, 
fast alle in Vollzeitstellen (7,5 Planstellen). 
Eine Dezernentin arbeitet in halber Stelle 
ausschließlich im Intensivtäterbereich. Die 
Abteilung hat etwa 10.000 Eingänge pro 
Jahr; ca. 2.400 davon werden zur Anklage 
gebracht. Die TOA-Möglichkeiten allein in 
dieser Abteilung werden bei Ausschöpfung 
der rechtlichen Möglichkeiten auf minde-
stens 1.000 p.a. geschätzt. Die Belastung 
mit der Bearbeitung von Strafakten wird 
jeweils gleichmäßig über das reine Buchsta-
benprinzip gesteuert. Die Unterschiede bei 
der Anwendung des TOA sind groß: einzel-
ne Personen weisen binnen weniger Jahre 
sehr viele TOA-Versuche zu, einer mehr als 
140. Eine Dezernentin gab in drei Jahren 
mehr als 50 Fälle an den TOA, andere in 
zehn Jahren weniger als zehn. Einige weisen 
ein oder zwei TOA pro Jahr zu und einige 

dort zu lösen und formalen Straf- oder Er-
mittlungsverfahren vorzuschalten. Die von 
Konflikten Betroffenen sollen selbst die 
Kontrolle über die Regelung ihrer gravie-
renden/strafrelevanten Konflikte wieder-
erlangen und auch in auf den ersten Blick 
scheinbar unlösbaren Problemlagen nicht 
sofort und alternativlos nach Polizei und 
Strafe rufen. Natürlich sollen sie die Alter-
native der restorative justice-Methoden nur 
dort wählen, wo sie selbst dies wünschen 
und es aus rechtsstaatlicher Sicht denkbar 
ist. 

In der Bremer Einrichtung werden inzwi-
schen jährlich etwa 800 TOA-Schlichtungs-
versuche mit mehr als 1000 Beschuldigten 
und mehr als 900 Geschädigten abgeschlos-
sen.11 In dreizehn dezentralen Schlich-
tungsstellen in den sozialen Brennpunkten 
Bremens werden von zehn hauptamtlichen 
und vier ehrenamtlichen Beschäftigten des 
TOA Bremen gravierende und strafrele-
vante Konflikte bearbeitet. Es sind auch 
schwere, in Einzelfällen auch schwerste Ver-
brechenstatbestände einer dann in der Regel 
zum Strafverfahren zusätzlichen oder ihm 
nachgehenden außergerichtlichen Konflikt-
bearbeitung zugänglich. Dennoch sind die 
Potentiale der restorative justice selbst in 
Bremen bei Weitem nicht ausgeschöpft. 

Gerade angesichts einer öffentlichen Mei-
nung und einer kriminalpolitischen Dis-
kussion, die in den letzten Jahren auf Re-
pressivität setzt, ist der Grundgedanke der 
Wiedergutmachung in den Hintergrund 
getreten. Gleichwohl bleibt er rechtlicher 
Auftrag, auch wenn seine Umsetzung u.U. 
an entsprechende Deutungsmuster und ent-
sprechende Kriminalpolitik gebunden ist. 
Problematisieren lässt sich dieser Aspekt an 
der Frage der Nutzung des TOAs. Diese ist 
deutlich abhängig von der Frage der Fallzu-
weisung der beteiligten Institutionen.12

Beginnen wir mit den Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälten. Von 1988 bis 1995 
regte die StA Bremen gar keine TOA-Fälle 
an. Seither schwankt die Fallzuweisungs-
praxis der StA Bremen und zwar unabhän-
gig vom Kriminalitätsaufkommen. Dieses 
hat sich über die vergangenen Jahre hinweg 
kaum verändert. Betrachtet man die Ent-
wicklung der Fallzahlen in den drei Abtei-
lungen der Bremer StA, die in größerem 
Umfang Akten an den TOA zuweisen, er-
gibt sich folgendes Bild:

Personenbezogene Zuweisungszahlen erklä-
ren die starken Zuweisungsschwankungen 
und verdeutlichen die individuellen Zuwei-
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schneller Aktenerledigung, die materialer 
Bearbeitung u.U. entgegensteht. Weitere 
Aspekte sind persönliche und politische Ein-
stellungen, das individuelle Strafbedürfnis, 
die Gerichtskultur, geprägt von Gruppen-
druck und Herstellung eines (richterlichen) 
Habitus. Auch öffentlicher Druck (medial, 
politisch) lässt Verfahren, die auf materiale 
Gerechtigkeit zielen (und Zeit kosten), ge-
genüber schneller Anklageerhebung in den 
Hintergrund treten.  Ein „sauberer“, d.h. 
am Feierabend aktenfreier Schreibtisch ist 
eher bürokratisch zwanghaften Charak-
teren im Zweifel wichtiger als das Gefühl, 
Sinnstiftendes getan zu haben. TOA gilt 
als „zu weich“, „dauert zu lange“ und ist 
„irgendwie schwierig“, weil der Verfah-
rensausgang nicht klar ist, „Wildwuchs“, 
„rechtsfreier Raum“. Die Verfahrensab-
wicklung dominiert, Fragen der Herstellung 
von Gerechtigkeit werden nicht diskutiert. 
Rj-Verfahren sind komplex und je länger die 
ihnen zugrunde liegenden Konflikte andau-
ern, desto komplizierter können sich ihre 
Lösungen entwickeln: Sachverhalte sind 
u.U. schwerer handhabbar, Akten könnten 
auf Restelisten landen und TOA-Ergebnisse 
sind bisweilen für Strafjuristen schwer nach-
vollziehbar oder erklärungsbedürftig.16 
TOA passt selbst dann nicht gut in den 
verwaltungstypischen Arbeitsablauf, wenn 
Formblätter und Farbe abgestimmt sind und 
auch komplizierte Sachverhalte durch TOA 
bisweilen überraschend unkompliziert ge-
handhabt werden können. Es herrschen hier 
Vorurteile gegen den TOA, die von großer 
Hartnäckigkeit und resistent gegen Fortbil-
dung sind.17

Mit dem Rückzug auf Verfahren und 
Straflogik wird auch der Austausch der 
Staatsanwälte und Richter mit der commu-
nity verhindert; ein Austausch, der für rj-
Verfahren konstitutiv ist. Restorative Justice 
setzt auf persönlichen Kontakt und Ausei-
nandersetzung. Dies verlangt persönliches 
Engagement von allen am Prozess Beteili-
gten (Watzke 1998). Und in durch diesen 
Prozess geschaffenen Veränderungen per-
sönlicher und gemeinschaftlicher Merkmale 
zeigt sich zugleich der Erfolg des Vorgehens. 
In formalen Verfahren fehlt der persönliche 
Kontakt zumeist. Daraus wiederum entste-
hen der Vertrauensverlust der Bürger in die 
Arbeit der Strafverfolgungsbehörden und 
der Vertrauensverlust der Strafjuristen in 
ihre eigene Tätigkeit: Durch das institutio-
nelle Nicht-Sehen, welche Ergebnisse die ei-
gene Arbeit erzielt, erfolgt eine permanente 
Entwertung der eigenen Arbeit. Personale 
Verfahren wie TOA und andere rj-Verfah-

tik“, die es eben bei den harten Leuten der 
Strafjustiz schwer habe. 

Aber es bleibt in Europa – nicht nur in 
Deutschland - überwiegend Strafjuristen 
überlassen, ob eine Strafakte an den TOA 
zugewiesen wird oder nicht. „Die Staatsan-
waltschaft und das Gericht sollen in jedem 
Stadium des Verfahrens die Möglichkeiten 
prüfen, einen Ausgleich zwischen Beschul-
digtem und Verletztem zu erreichen. In ge-
eigneten Fällen sollen sie darauf hinwirken. 
Gegen den ausdrücklichen Willen des Ver-
letzten darf die Eignung nicht angenommen 
werden“, (§ 155 a StPO). 

Aber die Bremer Befunde belegen: Im Sys-
tem deutscher Strafverfolgung gibt es nur 
einzelne Akteure, die die Sinnhaftigkeit von 
TOA und seiner dauerhaften Herstellung 
sozialen Friedens erkannt haben und nut-
zen. Diese wenigen Akteure weisen über die 

Jahre konstant und auffallend viele Verfah-
ren zu. Die breite Mehrheit der Strafjuristen 
jedoch nutzt solche Möglichkeiten aus indi-
viduellen Gründen nicht. Zur Rationalisie-
rung ihrer persönlichen Vorbehalte fallen 
Sätze wie: „Was ist mit der Generalprä-
vention beim TOA?“ Oder: „TOA dauert 
zu lange!“ Und „die Resteliste?!“ Die Nut-
zung der rechtlich gewollten Möglichkeit 
wird aus fadenscheinigen Gründen zu totem 
Recht. Es gilt sich das bekannte Phänomen, 
dass zur Umsetzung neuer Konzepte unter 
gleichen (rechtlichen) Rahmenbedingungen 
das persönliche Engagement der Beteiligten 
von entscheidender Bedeutung ist. 

TOA und rj-Verfahren werden von der 
überwältigenden Mehrheit der Strafjuristen 
nicht oder sehr begrenzt akzeptiert.15 Das 
Wissen um TOA und rj und deren Mög-
lichkeiten und Sinnhaftigkeit ist trotz aller 
Fortbildung begrenzt. Die eher geringe Nut-
zung verweist auf unterschiedliche Gründe: 
Auf Fragen der Verfahrensregeln, den Druck 

Sinn des Gesetzgebers gewesen sein, dass 
ein Opfer, je nachdem mit welchem Buch-
staben der Nachname seines Täters beginnt, 
TOA durchführen und direkte Wiedergut-
machungsleistungen bekommen kann oder 
nicht.

Die Umsetzung des Rechts auf den gesetz-
lichen Richter in Form der Fallzuweisung 
per Buchstabenprinzip bei der StA sichert 
zwar Neutralität und den Ausschluss sach-
fremder Erwägungen bei der Auswahl von 
Fällen, aber zugleich fördert es u.U. nicht 
die Qualität der staatsanwaltschaftlichen 
und richterlichen Arbeit. Die Umsetzung 
dieser Arbeit, zwischen lästiger Pflichterfül-
lung und Engagement für Gerechtigkeit, ist 
allein dem Einzelnen überlassen.13

Auch die Grafik für Strafrichterinnen und 
-richter in den Bremer Amtsgerichtsbezirken 
zeigt ein vergleichbares Bild: 

Untersucht wurde die Zuweisungspraxis 
von 32 Jugendrichterinnen und Jugendrich-
tern in den Amtsgerichtsbezirken der Stadt 
Bremen. Für die Untersuchung der Zuwei-
sungen nach Jahren14 zeigt die Grafik, dass 
vier Personen jedes Jahr zwischen fünf und 
15 TOA-Akten zuweisen, andere dagegen in 
zehn Tätigkeitsjahren lediglich drei. 

Die Grafiken unterstreichen: Deutsche Ge-
setze zum TOA und seiner Anwendung 
wurden zwar von Juristen gemacht. Doch 
verhalten sich die meisten Juristen bis heute 
so, als sei der TOA ein Instrument, das ir-
gendwie außerhalb des Rechtsstaates bleibt. 
Ein Bremer Jugendrichter, der in seiner ge-
samten beruflichen Tätigkeit keinen TOA 
angeregt hat, meinte: „TOA – dann kann 
man sich ja gleich wieder unter der alten 
Eiche treffen“. Ein Bremer Jugendstaatsan-
walt verglich den TOA mit „Volksjustiz“. 
Und nur wenige sprechen so deutlich aus, 
was viele denken. TOA sei „Sozialroman-
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zu viel Förderung, weil die Durchführung 
von TOA seit 1990 gesetzliche Aufgabe ist 
(BMJ 2011).

Wer aber in großem Umfange Konflikte im 
Rahmen von rj-Verfahren bearbeiten will, 
muss mehr und vor allem sehr gut qualifi-
ziertes Personal beschäftigen. Dieses Per-
sonal muss längerfristig an die Einrichtung 
gebunden werden, d.h. es ist angemessen zu 
entlohnen. Letzteres ist derzeit in Deutsch-
land sehr schwierig, im Haushaltsnotlage-
land Bremen ein Problem. Soll der TOA in 
Richtung rj und Sozialer Mediation ausge-
weitet werden, sind folglich auch andere 
Organisations- und Finanzierungsmodelle 
nötig. 

Die folgende Grafik veranschaulicht, woher 
der TOA Verein in Bremen in den vergan-
genen zehn Jahren seine finanziellen Mittel 
rekrutierten:

Eine umfassendere Ausübung von rj-Ver-
fahren erfordert eine Finanzierung, die 
deutlich über die der gesetzlichen Aufgabe 
des TOAs hinausgeht. Ein gutes Viertel der 

re Raubtaten, Fälle sexualisierter Gewalt, 
Geiselnahme, Brandstiftung, fahrlässige Tö-
tung, versuchter Mord.21 

Mit Ausweitung des rechtlich definierten 
TOAs in Richtung sozialer Mediation ver-
ändern sich die Zuweisungspraktiken. 
So hat in Bremen der Anteil von Fallanre-
gungen durch sonstige Anreger die Zuwei-
sungen durch Strafrichter übertroffen. Son-
stigen Anreger sind Beratungsstellen, soziale 
Dienste, Ärzte, Psychotherapeuten, Schulen, 
Wohnungsbaugesellschaften u.a.

Die Finanzierungsmodelle der etwa 260 
TOA-Einrichtungen in Deutschland sind 
vielfältig, karg und zu oft fantasielos: Es 
gibt TOA in freier und in öffentlicher Trä-
gerschaft, als Aufgabe der Kommunen oder 
der Länder, direkt oder subsidiär finanziert 
aus den Töpfen der Justiz-, Jugend- oder So-
zialhaushalte. In diesen Haushalten herrscht 

Mangel. Trotz des Nord-Süd-Gefälles und 
der Ost-West-Schwankungen können die 
deutschen TOA-Einrichtungen in aller Regel 
nicht richtig leben, aber haben zum Sterben 

ren vermitteln hingegen materiale Gerech-
tigkeit, fördern das Vertrauen in eine solche 
Prozesse einleitende Justiz und damit in den 
Rechtsstaat. Damit sind sie sinnstiftend und 
gesundheitserhaltend: Es entsteht eine rati-
onale von Politik, Justiz und Bürgern getra-
gene  Kriminalpolitik - ein Zustand, der in 
einem Haushaltnotlageland wie Bremen im-
mer neu eingefordert werden muss.

4.	 Das Bremer Modell der gemeinde-
nahen „Sozialen Mediation“

Zeigen die Daten zum TOA im Strafverfah-
ren eher seine Marginalität in der Praxis, so 
finden sich deutlich mehr Potentiale einer 
sozialen Mediation in der Community. 

Es ist wenig erstaunlich und viktimologisch 
gut belegt: Opfer einer Straftat wollen, wenn 
ihre Racheimpulse verflogen sind, in erster 
Linie Hilfe und Anerkennung des ihnen wi-
derfahrenen Unheils (Baurmann/Schädler 
1991). Opfer wollen Wiedergutmachung, 
eine Entschuldigung und dass der Täter sein 
Fehlverhalten einsieht und nicht wiederholt. 
Sie wollen, dass Täter sich wieder an Regeln 
und Gesetze halten und nur selten zusätz-
liche Bestrafung. Opfer betonen, dass die 
Bestrafung des Täters zu nichts führe. Der 
Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes weist 
seit zwanzig Jahren darauf hin: Menschen 
rufen die Polizei, wenn sie nicht mehr wei-
ter wissen. Sollen Konfliktbetroffene, statt 
die Polizei zu rufen, sich an Konfliktsch-
lichtungseinrichtungen wenden, benötigen 
sie gut erreichbare, bekannte und niedrig-
schwellige Angebote in ihrem Quartier.18 

So betreibt der TOA in Bremen seit fünf-
zehn Jahren eine Vielzahl dezentraler 
Schlichtungsstellen in sozialen Brennpunkt-
quartieren.19 Weil dieses Angebot bekannt 
und vertrauenswürdig ist, können Opfer 
vor oder parallel zur Erstattung einer Straf-
anzeige schon die außergerichtliche Lösung 
mit Kontrahenten suchen und Wünsche 
nach Genugtuung und Wiedergutmachung 
äußern – vor allem aber eigene Ohnmacht- 
und Wutgefühle bearbeiten.

Die Evaluation der Fallanregungen im TOA 
Bremen seit 1997 zeigt, dass Opfer und Tä-
ter selbst20 mit nahezu 2.000 TOA-Anre-
gungen einen großen Anteil am Fallaufkom-
men ausmachen. Die Bremer Jugendstaats-
anwaltschaft wies im selben Zeitraum keine 
650 TOA-Akten zu.

Opfer und Täter regen – das ist besonders 
bemerkenswert –selbst solche Fälle an, 
die von Strafjuristen sicher nicht an eine 
TOA-Einrichtung gegeben würden: schwe-
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folgt im höchstmöglichen Einvernehmen. 
Bei all dem wird die Straftat deutlich als 
Unrecht gekennzeichnet, allerdings mit dem 
Ziel ist der Wiederherstellung des sozialen 
Friedens.

Die Bremer Erfahrungen zeigen: Bürge-
rinnen und Bürger wünschen sich in weit 
größerem Maße Verfahren einer heilenden 
Gerechtigkeit, als sie von der Strafverfol-
gungsbehörden angeregt werden. Auch 
internationale Befunde der Viktimologie 
zeigen: Opfer, die sich unsicher fühlen, wün-
schen Strafe; Opfer, die bewältigt haben, 
was ihnen widerfahren ist, wünschen, dass 
vom Täter Einsicht in die Tathandlungen, 
Wiedergutmachung und Regelkonformität.

Sollen rj-Verfahren breitere Anwendung 
finden, müssen Konflikte und Disorder 
dort rekrutiert und bearbeitet werden, wo 
sie entstehen und als „Kriminalität“ in die 
Strafverfolgungsapparate Eingang finden. 
Die Bearbeitung der Konflikte muss als ge-
meinschaftliche Aufgabe erkannt werden. 
Dies verlangt von allen Beteiligten Koopera-
tion und die Übernahme gemeinsamer Ziel-
perspektiven.

Weil rj-Verfahren nützlicher – und deshalb 
schon kurzfristig haushaltsschonender - 
sind als Strafverfolgung und Übelzufügung 
werden sich finanzielle Mittel finden, um 
auch andernorts dauerhaft hohe Fallzahlen 
wie in Bremen zu erreichen. Oder gelingt 
punitiv orientierten Strafjuristen und Krimi-
nalpolitikern hier die dauerhafte Blockade? 
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tatsächlichen Mittel wird zur Durchführung 
des TOA in Bremen als rechtlicher Aufgabe 
seitens der Justiz gestellt. Den größten Teil 
seiner Finanzierung erhielt der TOA Bre-
men aus dem ressortübergreifenden Son-
derprogramm WIN für kriminalpräventive 
Konfliktbearbeitungen in den besonders von 
Kriminalität belasteten sozial benachteili-
gten Bremer Großsiedlungen.22 Dieses Pro-
gramm speist sich übergreifend aus Mitteln 
aller beteiligter Ressorts, einschließlich des 
Justiz-Ressorts. Eine weitere wichtige Fi-
nanzierungsquelle ist das Sozialressort, das 
vornehmlich den Jugendbereich abdeckt. 
Zudem erzielte der TOA in Bremen in den 
letzten Jahren aus EU-Projekten und aus 
sonstigen Mitteln wie z.B. von Wohnungs-
baugesellschaften anteilsmäßig relevante 
Einnahmen.

Soziale Mediation verweist auch bei ih-
rer Finanzierung auf den Netzwerkansatz: 
Mehrere Ministerien bzw. senatorische Res-
sorts sind engagiert, andere Institutionen 
und Träger beteiligt, Gesamtfinanzierungen 
zu organisieren. Begrenzte Zuständigkeiten 
und Finanzierungen behindern oft Koope-
rationen und fachlich vernünftige Konzepte, 
Ressort übergreifende gemeinsame Zielset-
zungen sind vernünftiger, effektiver und ko-
stengünstiger. 

5.	 Schlussfolgerungen

Im Rahmen der möglichen Umgehenswei-
sen einer Gemeinschaft mit Dissozialität 
und Delinquenz liegt der soziale Ausgleich, 
die Aussöhnung zwischen Opfer, Täter und 
Gemeinschaft am konträren Pol zu Strafe 
und Punitivät. Rj-Verfahren verlangen auf-
geklärte Kriminalpolitik und sind mit gras-
sierender Straflust nicht vereinbar. 

Grundgedanken der rj-Verfahren sind vier 
einfache Fragen: Was kann der Täter der 
Gemeinschaft wiedergeben? Wie kann er 
ihr und dem Opfer gegenüber entstandene 
Schäden wiedergutmachen? Wie kann er 
zeigen, dass er die Zeit der Strafverfolgung 
nicht passiv hat verstreichen lassen, son-
dern sinnvoll genutzt hat? Welche eigenen 
konstruktiven Möglichkeiten kann er ent-
wickeln, die geschehene Tat und ihre Folgen 
psychisch und materiell bewältigbar zu ma-
chen? 

Mit dem Instrument des Täter-Opfer-Aus-
gleichs erfolgt auf ganz besondere Weise 
eine zunächst individuelle und, bei entspre-
chendem Einverständnis, auch gemeinsame 
Aufarbeitung von Tat und Tatfolgen. Die 
Abklärung von Ausgleichshandlungen er-
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16	 Ein Opfer eines schweren Raubes wünscht als 
Wiedergutmachung, von einem der beteiligten 
Täter zu einem Pizzaessen eingeladen zu wer-
den.

17	 „Der Appell an Besonnenheit, an Differenzie-
rung, an das Wissen darum, wie wenig realis-
tisch die Hoffnung auf eine durchschlagende 
Wirkung von Härte als Prinzip ist, steht viel-
fach gegen einen tiefen Glauben an die Strafe. 
Niemand ist frei von Strafbedürfnissen (…) 
Professionalität besteht darin, dies nicht zu ver-
drängen oder zu leugnen, sondern zu reflektie-
ren und die fachlich richtigen Schlüsse daraus 
zu ziehen“ Höynck 2011, S. 108.

18	 Die Masse an Kriminalität geschieht ja auch 
unmittelbar im Wohnumfeld.

19	 http://www.toa-bremen.de/Schlicht.htm
20	 In der Kohorte der Selbstmelder ist inzwischen 

die Anzahl der (mutmaßlichen) Opfer höher als 
die der Täter.

21	 Die Bearbeitung solcher Akten bedarf besonde-
rer Settings und Fachlichkeit. Darauf kann in 
diesem Beitrag nicht eingegangen werden.

22	 Bremen hat zur Bearbeitung der Problemlagen 
in belasteten Quartieren ein Programm (WIN-
Wohnen in Nachbarschaft) aufgelegt, dessen 
Mittel von den Betroffenen in den Quartieren 
direkt für einzelne Maßnahmen vergeben wird. 
Kleinräumig angelegte Interventionen sind da-
durch möglich. Diese besonders niedrigschwel-
ligen Projekte der Sozialen Mediation heißen 
„Schlichten in Nachbarschaften“ oder entspre-
chend dem Ortsteil z.B. „Schlichten in Heme-
lingen“.

Einbindung in pro-soziale Strukturen und die 
soziale Einbindung (Familie, Freunde, Gemein-
schaft) für Ausstieg und Resilienz aufzeigt. Es 
gilt also, soziale Umfelde zu schaffen, die einen 
Ausstieg ermöglichen und dauerhaft sichern 
(Bahr et al. 2010).

10	 Vgl. Meinders/Winter 1991; Konzept einer So-
zialen Mediation (Winter 2001e, S. 48ff.); des 
gemeindenahen TOA (Winter 1993, S. 277ff.); 
rj im Strafvollzug (Matt, Winter 2002) und v.a. 
Projekte wie ‚Kippe Creates – Modellprojekt 
Graffiti (http://www.toa-bremen.de/Dateien/
Modellprojekt%20Graffiti.pdf), Theaterpro-
jekte „romeo&julia“ und „MONSTER 2011“ 
(Winter 1998, 2008), „Rj und Stadionver-
bote“, Stalking (Winter 2008, S. 22ff.) das Pro-
jekt Mediation and restorative justice in prison 
settings.

11	 Aktenzählung. Abschluss inkl. vollständige 
Erbringung der Wiedergutmachungsleistungen 
und Rückmeldungen der Strafverfolgungsbe-
hörden über die justizielle Erledigung der Ver-
fahren.

12	 In Bremen erfolgt beständig die systematische 
Datenerhebung zu Fallaufkommen und zuwei-
senden Personen.

13	 Dass dies nicht funktioniert, gilt ebenso in an-
deren Strafverfolgungsbehörden: in Bremerha-
ven brachen die TOA-Zuweisungen im Jahr 
2011 ein, als dort ein Jugendstaatsanwalt durch 
einen anderen ersetzt wurde.

14	 In der Bremer Jugendrichterschaft kommt es 
immer wieder zu Personalwechseln, die die 
hohe Stichprobenpopulation erklären.

15	 z.B. wenn Geschädigte oder Beschuldigte ge-
genüber der Polizei den Wunsch nach TOA 
geäußert haben und dieser Wunsch in der Akte 
vermerkt worden ist.

Fußnoten
1	 Der englische Begriff ‚community‘ gibt das hier 

Gemeinte besser wider als der bei uns historisch 
belastete Begriff ‚Gemeinschaft’.

2	 Mehr zu Theorie und Praxis der restorative 
justice (rj): Matt (2002); TOA im Vollzug als 
Teil der rj: Matt/Winter (2002). Soziale Media-
tion: Winter (2003, 2004). TOA und rj: Winter 
(2009).

3	 TOA-Infodienst Nr. 24/Dez 2011, S10 ff zum 
Rückgang der Fallzahlen in Berlin.

4	 Im seltenen Fall geschehen in Deutschland sol-
che Tatfolgenausgleiche auch nach gerichtlicher 
Verurteilung oder aus der Haft (Matt/Winter 
2002).

5	 Vgl. zu Mediation bei schwersten Verbrechen 
z.B. Aertsen 1999.

6	 z.B. über Opfer-Entschädigungsprozesse, Op-
ferhilfe-Einrichtungen, Anregung von TOA 
oder im System der Gesundheitsversorgung, 
z.B. eine Psychotrauma-Behandlung.

7	 Vgl. kriminologische Befunde zu Tätern mit 
langjährigen vorherigen eigenen Opfererfah-
rungen sowie Rückfallstudien zu Arrest- und 
Haftverbüßungen.

8	 Im Englisch sprachigen Raum wird dies unter 
dem Begriff Justice reinvestment ( Allen 2008) 
diskuitiert. Hier wird auf die Grundannahme 
verwiesen, dass stationäre Reaktionen teuer 
und mit hohen Rückfallquoten versehen sind. 
Kostengünstigere ambulante Reaktionen sind 
effektiver und zeigen bessere Erfolge. Entspre-
chende Umschichtung auch in der Finanzierung 
wird daher gefordert.

9	 Die Überlegungen decken sich mit Ergebnis-
sen der Ausstiegs-Forschung zur Straffälligkeit 
(desistance), die als protektive Faktoren die 
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